
 

 

 

 

 
 
Präsidium der 
Stadtverordnetenversammlung 
Marktplatz 1 
63500 Seligenstadt 
 

Seligenstadt, den 7. August 2020 

 
 

ANTRAG 
 
Verkehrsberuhigung Freihofplatz und Fähranlegebereich  
 
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:  

  
Die Stadtverordnetenversammlung Seligenstadt beauftragt den Magistrat der Stadt Seligenstadt 
weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen während Wochenenden und Feiertagen der Seligen-
städter Altstadt im Bereich Freihofplatz und Fähranleger zu prüfen.  
Eine Nutzungsbeschränkung der Fähre für motorisierte Fahrzeuge im selben Zeitraum ist in die-
sem Sinne auch abzuwägen. 
 

Begründung: 
 
Mit diesen Maßnahmen erreichen wir sowohl für Anwohner als auch für den Tourismus eine er-
hebliche Steigerung in Sachen Sicherheit und Komfort. In der Vergangenheit zeigte sich, dass vor 
allem der Parkplatz suchende Verkehr für viel Unruhe in diesen Bereichen der Altstadt sorgt.  
Gewerbetreibenden und Anwohnern sollen nach wie vor die Zufahrt und das Parken an der not-
wendigen Adresse ermöglicht werden. Durch ein hervorragendes Parkangebot am Friedhof, dem 
Parkdeck an der Jahnstraße sowie dem ehemaligen Stadtwerkegelände ermöglicht man allen Be-
suchern der Stadt einen zumutbaren Weg, um in den Genuss einer verkehrsberuhigten Altstadt 
zu kommen. Die Einschränkung der Fähre ist zu empfehlen, da die Nutzungszahlen ohnehin be-
legen, dass vor allem an Wochenenden eine enorme Dysbalance zwischen Fußgängern/Radlern 
und motorisiertem Gerät vorliegt. Es sind in den besten Wochenendtagen stets weniger als 100 
PKW/Tag. Die finanzielle Einbuße ist zu daher vernachlässigen. Vor allem in den Zeiten von Min-
destabständen steht somit für alle Fahrgäste mehr Raum zur Verfügung. Diese Maßnahme ist nur 
in Verbindung mit einer Verkehrseinschränkung im Bereich Freihofplatz zu empfehlen.   
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